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Fr. Dr. Margon 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechts
gesetz 1979 (BDG-Novelle 1995), das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Reisegebührenvorschrift 1955, 
das Bundes-Personalvertretungsgesetz und das Richterdienstgesetz 
geändert werden; Stellungnahme 

Bzg.: Do. Zl. 921.785/1-II/A/1/b/95 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger 

Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

Zu den §§ 274a des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 157a des 

Gehaltsgesetzes und 75a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948: 

Die genannten Bestimmungen gewähren dem Bundeskanzler und dem 

Finanzminister einen Zugriff auf automationsunterstützt verar

beitete besoldungsrechtliche Daten. Ein derartiger Zugriff auf 

personenbezogene Daten soll nur möglich sein, wenn dies unum

gänglich ist. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Ver

bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landes

regierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des Natio

nalrates. 

Für die Landesregierung: 

~ 
Dr. Herfrid Hueber 

Landesamtsdirektor 
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